
 
                                                                          

PRESSEINFORMATION 
 
 

Mitteilungen aus dem Ordnungsamt 
 
hier: Winterdienst-Schneeräumung 
 
 
Mit Beginn des Winters kommt es immer wieder vermehrt zu Anfragen beim Ord-
nungsamt, in denen nach der Zuständigkeit für die Schneeräumung bei Straßen mit 
einseitigem Gehweg gefragt wird.  
 
Der Winterdienst in der Gemeinde Breuna ist in den §§ 10 und 11 der Straßen-
reinigungssatzung geregelt. Diese haben wir nachfolgend abgedruckt. 
 
Danach sind in Jahren mit gerader Endziffer die Eigentümer der auf der Gehwegseite 
befindlichen Grundstücke und in Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer der 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke verpflichtet zur 
Schneeräumung. Das heißt 
 
2023 die Grundstückseigentümer auf der dem Gehweg gegenüberliegen-
den Seite  
und ab 1.1.2024 die Grundstückseigentümer auf der Gehwegseite. 
 
Das Ordnungsamt bittet den Winterdienst entsprechend der nachfolgend abgedruck-
ten Regelungen ordentlich und gewissenhaft durchzuführen.



 
Auszug aus der gültigen Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Breuna 

 
Teil III 

WINTERDIENST 
 

§10 
Schneeräumung 

 
(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht (§§ 6 - 9) haben die Verpflich-

teten bei Schneefall die Gehwege und Überwege vor ihren Grundstücken (§ 7) 
in einer solchen Breite von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als 
unvermeidbar beeinträchtigt wird. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 
StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht 
vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der 
Grundstücksgrenze. 

 
(2)  Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer oder Besitzer 

der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, als auch die Eigentümer 
oder Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke zur Schneeräumung des Gehweges verpflichtet. In Jahren mit ge-
rader Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite be-
findlichen Grundstücke, in Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder 
Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstü-
cke verpflichtet. 

 
(3) Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach § 7 Abs. 1 der Sat-

zung, wobei bei den gegenüberliegenden Grundstücken deren Grundstücks-
breite auf die Gehwegseite zu projizieren ist. 

 
(4) Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg gegenüber-

liegenden Seite eine Straße ein, so sind die Eigentümer oder Besitzer der Eck-
grundstücke verpflichtet, zusätzlich zu der in § 10 II, III festgelegten Gehweg-
fläche auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der gegenüber 
der einmündenden Straße liegt und zwar jeweils bis zur gedachten Verlänge-
rung der Achse der einmündenden Straße. 

 
(5)  Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so aufei-

nander abgestimmt sein, dass eine durchgehende benutzbare Gehfläche ge-
währleistet ist. 

 
(6)  Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstück-

seingang in einer Breite von mindestens 1,25 m zu räumen. 
 
(7)  Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - soweit möglich und zu-

mutbar - aufzuhacken und abzulagern. 
 
(8)  Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden Schnees und 

der Eisstücke (Abs. 7) auf Flächen außerhalb des Verkehrsraumes nicht zuge-
mutet werden kann, darf der Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert 
werden, dass der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

 



(9)  Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten werden. 
 
(10)  Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen gelten für die 

Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich 
zu erfüllen. 

 
 

§11 
Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 

 
(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten (§ 3) die Gehwege (§ 2 Abs. 

3), die Überwege (§ 2 Abs. 4), die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstück-
seingang (§ 10 Abs. 6) derart und so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren 
nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen können. Dies gilt auch für „Rutsch-
bahnen". In Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen findet § 10 
Abs. 1 Satz 2 Anwendung. 

(2)  Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- und 
Eisglätte die Regelung des § 10 Abs. 2 -4 Anwendung. 

(3)  Bei Eisglätte sind die Gehwege in voller Breite und Tiefe, Überwege in einer 
Breite von 2 m abzustumpfen. Noch nicht ausgebaute Gehwege und ähnliche, 
ausschließlich dem Fußgängerverkehr dienende sonstige Straßenteile (§ 2 Abs. 
3) müssen in einer Mindesttiefe von 1,50 m, höchsten 2 m, in der Regel an der 
Grundstücksgrenze beginnend, abgestumpft werden. § 10 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

(4)  Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 10 zu räumende Fläche abgestumpft 
zu werden. 

(5)  Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstumpfendes Ma-
terial zu verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festge-
tretener Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände sind 
spätestens nach der Frostperiode von dem jeweils Winterdienstpflichtigen zu 
beseitigen. 

(6)  Auftauendes Eis auf den in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Flächen ist auf-
zuhacken und entsprechend der Vorschrift des § 10 Abs. 8 zu beseitigen. Hier-
bei dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet werden, welche die Straßen nicht 
beschädigen. 

(7)  § 10 Abs. 10 gilt entsprechend. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gemeinde Breuna, Ralf Hartmann,  
Tel. 05693 9898-13, E-Mail ralf.hartmann@breuna.de. 
 


